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 Veröffentlicht am 31.05.1994

Norm

WEG 1975 §17 Abs2 Z1

Rechtssatz

Wurden mehrere Liegenschaften durch eine Wohnhausanlage verbaut, so hat die Rechnungslegung sich auf die

Anwendungen und Erträgnisse der einzelnen, im Miteigentum stehenden Liegenschaften zu beziehen. Eine sämtliche

Liegenschaft umfassende einheitliche Abrechnung entspricht nicht dem Gesetz.
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